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S T A A T L I C H  A N E R K A N N T E  G Ü T E S T E L L E 
FRANK ARMBRUSTER – ZERTIFIZIERTER MEDIATOR 

 

 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G  zur Jahresendverjährung 
Pressemitteilung No. 2/2025 – Karlsruhe/Neustadt, 29.12.2025 

 

 

Staatlich anerkannte Gütestelle & Mediation – Frank Armbruster 

Letzte Tage vor dem Jahresende:  

Ansprüche aus 2022 verjähren am 31.12.2025 

29.12.2025 • 07:45 Uhr • Politik, Recht & Gesellschaft 

 

Karlsruhe. (bid) Mit dem nahenden Jahresende rückt eine für viele Unternehmen, 

Selbstständige und Verbraucher entscheidende Frist näher: Ansprüche aus dem Jahr 

2022 verjähren mit Ablauf des 31. Dezember 2025. Wer bis dahin nicht handelt, riskiert 

den endgültigen Verlust seiner Forderungen. 

Die staatlich anerkannte Gütestelle von Frank Armbruster erinnert daher nochmals an die 

Möglichkeit, die Verjährung rechtssicher, fristwahrend und ohne sofortiges 

Gerichtsverfahren zu hemmen. 

 

Verjährung rechtzeitig stoppen – auch in den letzten Tagen des Jahres 

Eine wirksame Möglichkeit zur Hemmung der Verjährung bietet die Antragstellung bei 

einer staatlich anerkannten Gütestelle gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Die Hemmung tritt 

bereits mit Eingang des Antrags ein; eine Zustimmung der Gegenseite ist nicht 

erforderlich. 

Gerade in den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel wird diese Option häufig genutzt, um 

Zeit für eine sachliche Klärung, Verhandlungen oder weitere rechtliche Schritte zu 

gewinnen. 
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Klar strukturiertes Verfahren – überschaubare Kosten 

Die Gütestelle von Frank Armbruster arbeitet auf Basis einer staatlich anerkannten 

Verfahrensordnung. Die Antragsgebühr beträgt 180 Euro bei maximal zwei 

Antragsgegnern, unabhängig vom Streitwert. Darin enthalten sind unter anderem die 

Annahme des Antrags, die Bekanntgabe an die Gegenseite sowie die Feststellung des 

Verfahrensausgangs. 

 

Erreichbarkeit auch am 31.12. sichergestellt 

Um Antragstellern eine fristgerechte Einreichung zu ermöglichen, ist die Gütestelle 

durchgehend erreichbar – auch am 31. Dezember 2025. 

Für eine wirksame Verjährungshemmung ist entscheidend, dass der Antrag spätestens 

am 31.12.2025 bei der Gütestelle eingeht. Ein kompakter Infoflyer sowie alle 

erforderlichen Formulare stehen online unter www.gueteantrag.de zur Verfügung. 

„Gerade zum Jahresende wird vielen bewusst, dass offene Forderungen zu verjähren drohen. 

Ein rechtzeitig gestellter Güteantrag schafft Rechtssicherheit und verhindert, dass 

berechtigte Ansprüche allein aus Fristgründen verloren gehen.“  (Frank Armbruster, 

staatlich anerkannte Gütestelle) 

 

Über die Gütestelle 

Die Gütestelle für außergerichtliche Streitbeilegung von Frank Armbruster ist seit 

31.07.2018 durch das Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz staatlich anerkannt. Die 

Gütestelle ist bundesweit tätig und bietet strukturierte, außergerichtliche Verfahren zur 

Konfliktlösung und zur Hemmung der Verjährung und richtet sich an Unternehmen, 

Selbstständige, Verbraucher sowie anwaltliche Vertreter, die eine sachliche und rechtlich 

fundierte Alternative zum gerichtlichen Verfahren suchen. Rechtssichere Güteanträge 

können unabhängig vom Wohn- oder Geschäftssitz der Beteiligten gestellt werden. 

Güteverfahren haben das Ziel Streitigkeiten effizient, vertraulich und lösungsorientiert 

beizulegen und insbesondere Fristen rechtssicher zu wahren. Weitere Informationen 

unter: www.gueteantrag.de 

 

http://www.gueteantrag.de/
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Kontakt 

Frank Armbruster 

Zertifizierter Mediator 

Staatlich anerkannte Gütestelle & Mediation 

 

Kanzlei • Geschäftsstelle 

Bahnhofplatz 2 

76137 Karlsruhe 

Fon: 0721 603200-10 

Fax: 0721 603200-19 

 

E-Mail: kanzlei@gueteantrag.de 

Web: www.gueteantrag.de 

Kanzlei • Postanschrift 

Postfach 10 02 63 

67402 Neustadt/Weinstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesetzliche Grundlage:  

Staatlich anerkannte Gütestelle gemäß § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, sowie staatlich anerkannte Streitbeilegungsstelle im 

Sinne von § 204 BGB. Im Rahmen der örtlichen Allzuständigkeit (Vgl. BGHZ 123, 337, 341) ist die Gütestelle bundesweit 

tätig. (Anerkennung durch das Ministerium der  Justiz Rheinland-Pfalz, AZ.: 3180E18-3-3). Versicherer der Gütestellen-

Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden ist unter der Vertragsnummer 52527411 Markel Insurance SE, 

Sophienstr. 26, 80333 München. 

mailto:kanzlei@gueteantrag.de
http://www.gueteantrag.de/

